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Die Busfahrer anwaltskolumne - mein fall Der fälle

Wichtige Fälle von RA 
Dr. Daniela Mielchen

Wie nebenstehend berichtet, befasste sich 
im Oktober 2012 das Landgericht Saarbrü-
cken mit Unfällen beim Rückwärts-Auspar-
ken auf einem Parkplatz. Während die Richter 
hier zu dem Ergebnis kamen, die Klägerin 
treffe kein Schuld und daher stehe ihr 
Schadenersatz zu, hatte das Oberlandesge-
richt Hamm in einem ähnlichen Fall im 
September 2012 ganz anders geurteilt 
(Aktenzeichen I-9 U 32/12).  Hier befand der 
Richter folgendes: Stößt ein auf einem 
Parkplatz rückwärtsfahrendes Fahrzeug mit 
einem aus einer Parkbox rückwärts auspar-
kenden Fahrzeug zusammen, so sind beide 
Fahrzeugführer für den Unfall verantwortlich. 
Dies gelte selbst dann, wenn das aus der 
Parkbox zurücksetzende Fahrzeug vor der 
Kollision kurzzeitig zum Stehen gekommen 
sei. Danach träfen den auf einer Parkplatzfahr-
bahn rückwärtsfahrenden Verkehrsteilnehmer 
zwar erhöhte Sorgfaltsanforderungen, da er 
auf in der Fahrbahn befindliche Fahrzeuge 
achten müsse. Gleiches gelte jedoch auch für 
den aus einer Parkbox auf die Parkfahrbahn 

zurücksetzenden Fahrzeugführer, dessen 
Mitverschulden aufgrund des Zurücksetzens 
vermutet werde. Sollte die Vermutung nicht 
widerlegt werden können, dass der Unfall auf 
die mit dem Rückwärtsfahren typischerweise 
verbundenen Gefahren zurückgeführt werden 
könne, erfolge eine Schadensteilung.
Gleicher Fall, zwei Meinungen? Nicht ganz. 
Entscheidend für die Haftungsbewertung und 
den jeweiligen Haftungsanteil ist die Frage, wie 
lange einer der Unfallbeteiligten bereits vor der 
Kollision (nachweislich) zum Stillstand gekom-
men ist. Kann einer der Unfallbeteiligten zum 
Beispiel durch Aussagen unbeteiligter Zeugen 
beweisen, dass sein Fahrzeug vor der Kollision 
bereits mehr als drei bis fünf Sekunden stand, 
so haftet der jeweils andere Unfallbeteiligte zu 
100 Prozent.
Genau aus diesem Grunde spricht das Oberlan-
desgericht Hamm in seinem Urteil auch davon, 
dass es nicht darauf ankomme, ob das eine 
Fahrzeug vor dem Zusammenstoß bereits 
kurzzeitig zum Stehen gekommen ist.
Was unter „kurzzeitigem Stillstand“ zu verste-

hen ist, wird von der 
Rechtsprechung 
unterschiedlich 
bewertet – hier wird 
zumeist von einer 
Zeitspanne von drei 
bis fünf Sekunden 
ausgegangen. Nach Ablauf dieser kurzen 
Zeitspanne wird erwartet, dass sich ein 
Fahrzeugführer auf die (neue) Verkehrssituati-
on einstellen können muss und ihn daher die 
volle Haftung für einen Zusammenstoß trifft, 
wenn er das stehende Fahrzeug des Anderen 
nicht wahrgenommen hat.
Da zumeist keine unbeteiligten Zeugen 
benannt werden können, die genau bestäti-
gen können, wie lange der Stillstand des 
Geschädigtenfahrzeuges bereits andauerte, 
wird bei Parkplatzunfällen in der Praxis häufig 
eine Haftungsteilung (50/50) vorgenommen. 
Auch durch ein Sachverständigengutachten 
kann nicht nachgewiesen werden, wie lange 
ein Fahrzeug bereits gestanden hat, sondern 
nur, dass es gestanden hat.

eine frage von sekunden
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AlkoholmissbrAuch

führerschein in Gefahr
Wer außerhalb des Straßenver-
kehrs durch übermäßigen Alko-
holgenuss auffällt, gefährdet damit 
seinen Führerschein. Dies geht aus 
der Entscheidung des Verwal-
tungsgerichts Mainz hervor. Im 
verhandelten Fall randalierte ein 
Mann auf einem Fest – eine Blut-
probe ergab später eine Blutalko-
holkonzentration von 3,0 Promille. 
Um eine Abhängigkeit auszu-
schließen, forderte die Fahrerlaub-
nisbehörde ein medizinisch-psy-
chologisches Gutachten von dem 
Mann. Da er dies nicht beibrachte, 
entzog ihm die Behörde die Fahr-
erlaubnis. Der Mann ging dagegen 
gerichtlich vor, jedoch ohne Erfolg: 
Die Richter befanden, dass die Be-
hörde zu Recht Anhaltspunkte für 
einen Alkoholmissbrauch gesehen 
habe. Es genüge eine Alkoholauf-
fälligkeit außerhalb des Straßen-
verkehrs, wenn sie vermuten ließe, 
der Betreffende werde voraussicht-
lich auch nach dem Genuss von Al-
kohol ein Kraftfahrzeug führen. 

Arbeitsrecht

keine kündigung per e-mail 
Das Arbeitsgericht Düsseldorf hat 
bestätigt, dass es nicht möglich ist, 
einen Arbeitsvertrag wirksam per E-
Mail zu kündigen. In dem verhan-
delten Fall hatte ein Arbeitgeber das 
Kündigungsschreiben eingescannt 
und dann per E-Mail verschickt, was 
nach Ansicht des Arbeitsgerichts die 
gesetzlich vorgeschriebene Schrift-
form nicht gewahrt habe. Schrift-
form bedeute, dass das Kündigungs-
schreiben eigenhändig vom 

Aussteller unterschrieben sein und 
dann dem Arbeitnehmer übergeben 
werden müsse.
Das Landesarbeitsgericht Schles-
wig Holstein  hatte bereits festge-
legt, dass auch eine Computer-Un-
terschrift nicht die Anforderungen 
erfülle (LAG Schleswig-Holstein, 
Aktenzeichen 6 Sa 422/11). 
§Beschluss vom 20. Dezember 
2011, Arbeitsgericht Düsseldorf, 
Aktenzeichen 2 Ca 5676/11

hAftung

fliegende steine
Verursacht ein vorausfahrendes 
Fahrzeug durch einen aufgewirbel-
ten Stein einen Schaden an einem 
anderen Fahrzeug, muss der Verur-
sacher beweisen, dass es sich bei 
dem Vorgang um ein unabwendba-
res Ereignis handelte. Schlechte Ar-
gumente hat dabei ein Lkw-Fahrer, 
der seine Ladung nicht ausrei-
chend sichert, sodass beispielswei-
se Steine herabfallen können, be-
fand das Landgerichts (LG) 
Heidelberg. Im vorliegenden Fall 

beschädigte ein aufgewirbelter 
Stein die Windschutzscheibes eines 
hinter dem Lkw fahrenden Pkw, 
woraufhin die Halterin des Pkw 
Schadenersatz forderte. Das LG 
stimmte ihr zu, da es es als bewie-
sen ansah, dass der Schaden durch 
den Lkw entstanden war. Eine an-
dere Ursache als der Lkw sei nicht 
erkennbar, der Gegenverkehr als 
Ursache auszuschließen, da ein 
Stein hier eine Seitwärtsbewegung 
hätte vollbringen müssen. Der Be-

fAhrtAuglichkeit

untersuchung 
nach herzirkt
Das Oberverwaltungsgericht 
Nordrhein-Westfalen stellte fest, 
dass die Verkehrsbehörde von ei-
nem Kraftfahrer nach einem Herz-
infarkt eine Nachuntersuchung 
durch einen Internisten mit ver-
kehrsmedizinischer Qualifikation 
verlangen darf. Dies gelte insbe-
sondere dann, wenn es sich um 
eine Fahrerlaubnis zur Fahrgastbe-
förderung handle. Im vorhandelten 
Fall hatte der betroffene Berufs-
kraftfahrer lediglich die Bescheini-
gung eines Zentrums für Arbeits-
medizin vorgelegt, die keine 
Darstellung der Anamnese, des 
Untersuchungsbefundes oder der 
Medikation, sondern nur die Emp-
fehlung einer Auflage zur jährli-
chen Kontrol luntersuchung 
enthielt. Die Bescheinigung erfüll-
te nach Ansicht des Gerichts je-
doch nicht die Mindestanforde-
rungen, daher durfte die Behörde 
ein „richtiges“ Gutachten fordern. 
§Entscheidung vom 20. Novem-
ber 2012, Oberverwaltungsgericht 
Nordrhein-Westfalen, Aktenzei-
chen 16 A 2172/12

Arbeitszeit

keine arbeit 
nach Bedarf
Umfang und Lage der Arbeitszeit 
müssen in einem Arbeitsvertrag 
so geregelt sein, dass sie den Ar-
beitnehmer nicht unangemessen 
benachteiligen, machte das Lan-
desarbeitsgericht Düsseldorf mit 
einer Entscheidung im April 2012 
deutlich. Als nicht in Ordnung be-
urteilten die Richter dabei eine 
Bestimmung im Vertrag, nach  
der sich Umfang und Lage der ge-
schuldeten Arbeitszeit „wegen des 
schwankenden und nicht vorher-
sehbaren Umfangs der Arbeiten ... 
nach dem jeweiligen Arbeitsan-
fall“ richten. Sie hoben hervor, 
dass beim Fehlen einer wirksamen 
Vereinbarung zur Dauer der regel-
mäßigen wöchentlichen Arbeits-
zeit die Vertragslücke entweder 
durch Tarifbindung oder durch 
ergänzende Vertragsauslegung zu 
schließen sei.  
§Urteil vom 17. April 2012,  
Landesarbeitsgericht Düsseldorf, 
Aktenzeichen 8 Sa 1334/11

strAssenverkehrsrecht

stehen verursacht keinen unfall
Kommt es während eines Rück-
wärtsausparkens zweier Pkw zu ei-
nem Unfall, so verstößt der Fahrer 
des zum Unfallzeitpunkt stehen-
den Autos nicht gegen seine Ver-
kehrspflichten und haftet somit 
nicht für den Schaden. Dies hat das 
Landgericht (LG) Saarbrücken ent-
schieden. Sowohl die Klägerin als 
auch der Beklagte parkten mit ih-
ren Fahrzeugen aus einander ge-
genüberliegenden Parkplätzen aus. 
Dabei kam es zu dem Unfall. Das 
Amtsgericht (AG) Saarbrücken 
entschied, die Klägerin habe An-
spruch auf den hälftigen Schaden-
ersatz, da sowohl sie als auch der 
Beklagte gleichermaßen an dem 
Unfall schuld seien. Dagegen rich-
tete sich die Berufung der Klägerin. 
Das LG Saarbrücken entschied, ihr 
stehe ein Schadenersatzanspruch 
gegen den Beklagten zu. Dieser 
habe nämlich den Unfall durch ei-
nen schuldhaften Verstoß gegen § 
1 Abs. 2 StVO, das Gebot der allge-
meinen Rücksichtnahme, verur-
sacht. Auf Parkplätzen sei stets mit 

ausparkenden und rückwärts fah-
renden Fahrzeugen zu rechnen. 
Der Autofahrer müsse so vorsichtig 
fahren, dass er jederzeit anhalten 
könne. Diesen Anforderungen 
habe der Beklagte nicht genügt. 
Der Klägerin konnte nach Auffas-
sung des LG kein Verstoß vorge-
worfen werden. Komme der Rück-
wärtsfahrer vor dem Unfall zum 
Stehen, bestehe die ernsthafte 
Möglichkeit, dass der Rückwärts-
fahrer in Erfüllung seiner Ver-
kehrspflichten rechtzeitig angehal-
ten habe und nur der im Fahren 
befindliche Unfallgegner den Un-
fall verschuldet habe. Die Sorgfalts-
pflicht gebiete es, dass der eigene 
Ausparkvorgang zurückgestellt 
werde, wenn der andere Verkehrs-
teilnehmer mit dem Ausparken be-
gonnen habe. Wollen beide gleich-
zeitig Ausparken und erkennen 
das, haben sie sich zu verständigen. 
§Urteil vom 19. Oktober 2012, 
Landgericht Saarbrücken, Akten-
zeichen 13 S 122/12. Siehe auch 
„Mein Fall der Fälle“ auf Seite 36!

Nach wissenschaftlicher Erkennt-
nis gehörten Personen, die 1,6 Pro-
mille und mehr erreichten, zu den 
überdurchschnittlich alkoholge-
wöhnten Menschen mit regelmä-
ßig dauerhaft ausgeprägter Alko-
holproblematik, die die Gefahr von 
Alkoholauffälligkeit im Straßen-
verkehr in sich berge. Die 3,0 Pro-

mille sowie sein trotz dieses Alko-
holpegels aggressives Verhalten 
reichten als Begründung daher aus, 
das Gutachten zu fordern und nach 
dessen Nichtvorlage die Fahrer-
laubnis zu entziehen. 
§Entscheidung vom 10. Juli 2012, 
Verwaltungsgericht Mainz, Akten-
zeichen 3 L 823/12.MZ

rauschBei Alkoholismus-Verdacht darf ein Gutachten gefordert  werden

treiber des Lkw habe nicht beweisen 
können, dass er den Schaden nicht 
hätte verhindern können – insbe-
sondere da die Ladung nicht ausrei-
chend gesichert war. Als unabwend-
bares Ereignis hätte gegolten, wenn 
ein auf der Straße liegender Stein 
von den Rädern des Lkw aufgewir-
belt worden wäre. Das konnte der 
Beklagte aber nicht beweisen. 
§Urteil vom 21. Dezember 2011, 
Landgericht Heidelberg, Aktenzei-
chen 5 S 30/11

steinschlaG Verursacher müssen beweisen, dass der Steinschlag unabwendbar war

unwirksam Eine Kündigung bedarf der eigenhändigen Unterschrift
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